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wenn dadurch die anderen Grundstücke erheblich 

beeinträchtigt werden.

(3)  Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten 

dürfen den Abfluss wild abfließenden Wassers von 

ihrem Grundstück auf andere Grundstücke mindern 

oder unterbinden.

§ 39
Wiederherstellung des früheren Zustandes

(1)  Haben Naturereignisse Veränderungen der in § 38 

Abs. 2 genannten Art bewirkt, so dürfen der Eigen-

tümer des beeinträchtigten Grundstücks und die 

Nutzungsberechtigten den früheren Zustand des 

Grundstücks, auf dem die Veränderung eingetreten 

ist, auf ihre Kosten wiederherstellen und zu diesem 

Zweck das Grundstück betreten.

(2)  Das Recht nach Absatz 1 kann nur bis zum Ende des 

auf den Eintritt der Veränderung folgenden Kalen-

derjahres ausgeübt werden. Während der Dauer 

eines Rechtsstreits über die Pflicht zur Duldung der 

Wiederherstellung ist der Lauf der Frist für die Pro-

zessbeteiligten gehemmt.

§ 40
Anzeigepflicht und Schadensersatz

Für die Verpflichtungen des Berechtigten zur Anzeige 

und zum Schadensersatz gilt § 25 entsprechend.

Neunter Abschnitt
Dachtraufe

§ 41
Ableitung des Niederschlagswassers

(1)  Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines 

Grundstücks müssen ihre baulichen Anlagen so 

einrichten, dass Niederschlagswasser nicht auf das 

Nachbargrundstück tropft, auf dieses abgeleitet wird 

oder übertritt.

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung auf freistehende 

Mauern entlang öffentlicher Straßen, Grünflächen 

und Gewässer, es sei denn, dass die Zuführung des 

Wassers zu wesentlichen Beeinträchtigungen führt 

oder dadurch Dritte gefährdet werden.

§ 42
Anbringen von Sammel- und Abflusseinrichtungen

(1)  Wer aus besonderem Rechtsgrund verpflichtet ist, 

Niederschlagswasser aufzunehmen, das von den 

baulichen Anlagen eines Nachbargrundstücks tropft 

oder in anderer Weise auf sein Grundstück gelangt, 

darf auf seine Kosten besondere Sammel- und 

Abflusseinrichtungen auf dem Nachbargrundstück 

anbringen, wenn damit keine erhebliche Beeinträch-

tigung verbunden ist. Er hat diese Einrichtungen zu 

unterhalten.

(2)  Für die Verpflichtung zur vorherigen Anzeige und 

zum Schadensersatz gelten die §§ 7 und 14 entspre-

chend.

Zehnter Abschnitt
Einfriedungen

§ 43
Einfriedungspflicht

(1)  Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-

teils ist der Eigentümer eines Grundstücks auf Ver-

langen des Nachbarn verpflichtet, sein Grundstück 

einzufrieden, wenn dies zum Schutz des Nachbar-

grundstücks vor wesentlichen Beeinträchtigungen 

erforderlich ist, die von dem einzufriedenden Grund-

stück ausgehen.

(2)  Soweit baurechtlich nichts anderes vorgeschrieben ist 

oder gefordert wird, richtet sich die Art der Einfrie-

dung nach der Ortsübung. Lässt sich eine ortsübliche 

Einfriedung nicht feststellen, so gilt ein 1,2 m hoher 

Zaun aus festem Maschendraht als ortsüblich. Reicht 

die nach Satz 1 oder 2 vorgeschriebene Art der 

Einfriedung nicht aus, um dem Nachbargrundstück 

angemessenen Schutz vor Beeinträchtigungen zu 

bieten, so hat der zur Einfriedung Verpflichtete die 

Einfriedung in dem erforderlichen Maß zu verstärken 

oder zu erhöhen.

§ 44
Kosten der Einfriedung

(1)  Wer zur Einfriedung seines Grundstücks verpflichtet 

ist, hat die hierzu erforderlichen Einrichtungen auf 

seinem eigenen Grundstück anzubringen und zu 

unterhalten.

(2)  Sind zwei Nachbarn an einem Grenzabschnitt nach § 

43 gegenseitig zur Einfriedung verpflichtet, so kann 

jeder von ihnen verlangen, dass eine gemeinsame 

Einfriedung auf die Grenze gesetzt wird.  
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